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Finanzielle Auswirkungen 
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, 
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durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       
 Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 

 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 030/15 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht über das Beschwerdemana-
gement aus dem unmittelbaren Bereich der Bürgermeisterin für das Jahr 2014 
zur Kenntnis. 
 
 
 
Begründung: 
  
Die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rheine haben verschiedene Mög-
lichkeiten, sich mit Fragen, Wünschen, Hinweisen, Anregungen, Lob, Mängeln, 
Beschwerden, Kritik, etc. an die Verwaltung zu wenden. In der Regel tragen sie 
diese den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den entsprechenden 
Fachbereichen vor, die sie dann auch eigenverantwortlich erledigen. 
 
In einer bürgerfreundlichen Stadt wie Rheine haben die Einwohnerinnen und 
Einwohner aber auch die Möglichkeit, sich mit ihren Anliegen direkt an die Bür-
germeisterin zu wenden. Dieses geschieht hauptsächlich durch 

- Briefe 
- E-Mails 
- „Gelbe Hinweiskarten“ über den im Rathausfoyer aufgestellten Bürger-

briefkasten oder 
- persönliche Vorsprachen in der Bürgersprechstunde. 

 
Im Jahre 2014 wurde die Bürgermeisterin im Rahmen des Beschwerdemanage-
ments insgesamt 74 (Vorjahr 80) mal von Einwohnerinnen und Einwohnern un-
mittelbar kontaktiert.  
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Hierin enthalten sind nicht die vielen Anrufe aus der Bevölkerung, die mit einem 
vertretbaren Verwaltungsaufwand statistisch nicht erfasst werden können.  
 
Auch die bei der Bürgermeisterin eingehenden Anliegen, die in den Zuständig-
keitsbereich der Beteiligungsgesellschaften (Stadtwerke, Technische Betriebe, 
EWG, TaT, Wohnungsgesellschaft) fallen, sind in der o. g. Statistik nicht enthal-
ten, denn sie werden an die Beteiligungsgesellschaften zur eigenverantwortlichen 
Bearbeitung und Beantwortung weitergeleitet. 
 
Wie aus dem o. g. Diagramm ersichtlich ist, konnten 23 (Vorjahr 22) Anliegen 
der Einwohner/innen positiv – also in deren Sinne – entschieden werden. In 34 
(Vorjahr 35) Fällen erfolgte eine Ablehnung und in 15 (Vorjahr 16) Fällen kam es 
zu einer Kompromisslösung. (Anmerkung: Die sich ergebene rechnerische Diffe-
renz zu der Gesamtzahl der Kontakte ergibt sich aufgrund einer nicht erforderli-
chen Antwort bzw. einer bei Freigabe der Vorlagen noch nicht möglichen Antwort 
auf eine Anregung.) 
 
Diese Anliegen wurden auf die folgende Art und Weise sowie mit den dargestell-
ten Ergebnissen an die Bürgermeisterin herangetragen: 
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Schwerpunkte der an die Bürgermeisterin herangetragenen Anliegen der Einwoh-
ner/innen waren Beschwerden über  

- Verwarngelder bei Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung  
- Leistungsgewährungen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe 
- Vergabe von Stellplätzen für die Marktbeschicker 
- Leerstände in der Innenstadt  
- fehlende öffentliche Toiletten in der Innenstadt 
- Verschmutzung öffentlicher Flächen durch Hundekot 
- fehlende Parkmöglichkeiten in Wohngebieten 
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- Erhebung von Erschließungsbeiträgen und KAG-Beiträgen 
- Festlegung von Schulstandorten 
- Lärmbelästigungen 

 
oder Anträge/Vorschläge  

- zu Straßenverkehrsangelegenheiten (Verkehrsberuhigung, Aufstellen 
von Verkehrsschildern, Park- und Halteverbote etc.) 

- auf Bereitstellung von Wohnungen 
- zum Ausbau des Marktplatzes, zu einer Brücke und zu Straßen 
- auf Ansiedlung von Geschäften in Außenbezirken 
- auf Mängelbeseitigung auf städt. Straßen 
- auf schnelleres Internet in Rheine 
- zur Verbesserung des Internetauftritts der Stadt Rheine 

 
Sie lassen sich von der Zuständigkeit her den nachstehenden Organisationsein-
heiten der Verwaltung wie folgt zuordnen: 
 

 
 
In der Bürgersprechstunde werden viele Angelegenheiten sofort geklärt, ohne 
dass es einer weiteren schriftlichen Stellungnahme bedarf. Darüber hinaus erhal-
ten die Einwohner/innen in der Regel innerhalb einer Woche eine verbindliche 
Antwort durch die Bürgermeisterin zu den vorgetragenen Anliegen.  
Es kann aber auch schon mal vorkommen, dass bei umfassenden und fachbe-
reichsübergreifenden Sachverhalten ein interner Prüfungs- und Meinungsbil-
dungsprozess erforderlich wird, wie z. B. bei den Straßenverkehrsangelegenhei-
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ten, die im Arbeitskreis Verkehr beraten und entschieden werden, sodass eine 
Antwort allein schon aufgrund der Terminierung der Sitzungen des AK Verkehr 
bis zu einem Monat dauern kann; dieses ist aber die Ausnahme. 
 
 


